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Zitat von Lamy74

Danke für die Info!

Das werde ich machen.

Die Bagatellgrenze bezieht sich auf Stunden pro Monat, richtig?

Jein, bis zum erreichen der Vollzeitstundenzahl wird jede Stunde vergütet, danach nur, wenn es
mehr als drei sind. Wobei bei Teilzeitkräften kaum was gegengerechnet wird.
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